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Jugend und Film
Wir haben von Anfang an im „Filmberafer" diesem Thema ein waches

Interesse entgegengebracht und ihm auch schon wiederholt in dem so sehr
beschränkten Textteil unserer Publikation Raum gegeben. Neuerdings ist die
Frage nach dem Jugendschutz aus filmwirtschaftlichen Kreisen wiederum zur
Diskussion gestellt worden und zwar — wie nicht anders zu erwarten — im
Sinne einer Forderung nach Lockerung der gesetzlichen Bestimmungen. In einem
Artikel des Verbandsorgans „Schweizer-Film-Suisse" (15. Juli 1945) versucht der
Sekretär des Schweizerischen Lichtspieltheaterverbandes, Dr. Th. Kern, den
Beweis zu erbringen, dass man füglich auch in den Kantonen, wo das 18. Alfers-
jahr als Höchstgrenze für den freien Kinobesuch besteht (vor allem im Kanton
Zürich) das 16. Jahr ansetzen sollte. Wir müssen gestehen, dass uns die
vorgebrachten Argumente zwar geschickt formuliert erscheinen, aber in keiner
Weise überzeugen. Mit rein wirtschaftlichen Erwägungen und allgemeinen,
mehr an der Oberfläche haftenden Gründen und Vergleichen allein, kann diese
so wichtige, subtile Frage keineswegs befriedigend gelöst werden. Das erste
und letzte, entscheidende Wort gebührt hier nicht dem wirtschaftlich an einer
einseitigen Lösung Interessierten, sondern dem Erzieher, der selbstverständlich
den Fachpsychologen zu Rate ziehen wird. Auch wir sind diesen Weg
gegangen und haben einen anerkannten Fachgelehrten und Verfasser eines
geschätzten Lehrbuches der Psychologie gebeten, uns aus seinem Fachwissen auf
die ganze Frage Red und Antwort zu stehen. Die Redaktion.

Warum ist die Jugend in den Werdejahren so empfänglich für den
Film und so „anfällig", so suggestibel für Gefährdung durch
fehlgeformte Filme? Warum kann sogar bei an sich guten Filmen ein regelloses

Uebermass des Filmbesuches auf die junge Seele verbildend
wirken?

Die Frage drängt sich ohne Zweifel auf. Und doch: ist sie eigentlich
richtig gestellt, so dass hier wirklich ein besonderes Jugendproblem
vorläge? Ja, ist sie überhaupt beantwortbar?
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